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Ostreichs Ruhm wirkte, hielt Ihn nicht ab,- für das »

innere Wohl Seiner Staaten und das Glück aller Sei- st

ner Unterthanen zu sorgen. Gerechtigkeit war auch die d

Grundlage und der Wahlspruch Seiner^Verwaltung. Je- b

der sollte sein Leben, seine Habe, seine Ehre ungestört v
behalten und genießen; jedem, auch dem Mindesten soll- li
te sein Recht gewiß und ohne Verkürzung werden, so ä
war es Sein Wille, so sprachen es Seine Gesetze aus. m

Strenge Gerechtigkeitspflege, geheiliget durch ernste aber hi

doch menschlich schonende Strafgesetze war allezeit ein d,

Hauptaugenmerk des gewissenhaften Kaisers. Dadurch d<

glaubte Er wohl mit Recht einen festen Grundstein zu Z
legen für das Glück und die Zufriedenheit Seiner Un- vi

terthanen, welche immer nur dort leiden, wo blinde A
Willkühr, das Recht des Stärkeren und Zügellosigkeit H
herrschen. — Die allgemeine Wohlfahrt wurde so fort A
von dem gütigen Monarchen durch vielfältige, weise An- S
stalten befördert. Vor Allem sorgte Er für eine tüchtige in
Bildung der heranblühenden Staatsbürger, für Jugend- G
erziehung. Nicht Vielerley, nicht Oberflächliches, son- nc

dern vieles tief Begründetes sollte die Jugend erlernen. S
In hohen und gelehrten Schulen, in Akademien und Lä

Instituten sollte jedem der Weg zur Wissenschaft, zur Kunst, nu

zu umfassenden Kenntnissen in jedem Fache offen stehen. D
Überall sollte mit der für das öffentliche Staatswohl sch

so nothwendigen reelen Bildung auch die sittliche und H,

christliche mit gleicher Sorgfalt gepflegt werden. Es Di
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